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ÜBEREINKUNFT ZWISCHEN ZÜRICH UND DEM KLOSTER TÄNIKON BEZÜGLICH
DER BEILEGUNG VERSCHIEDENER STREITIGKEITEN

"Zuo wüssen undt kundt sie hiemitt , als dann sich in hernach volgenden

dingen undterschidliche missverstandtnussen gegen dem Gottshaus Ten-
nicken erhebt haben , welche anfencklich zum theil gelanget sindt für

der Herren [Bürgermeister und Rat von ] . . . Zürich regierenden
[Land - ] Vogt zuo Kyburg [Hans Rudolf Wolf ] , von dem selben durch ein
beschechne Weisung für hoch wolermelte Herren selbst : daraus aber er-

volget das mann Uns mehrer fründtschafft undt fortpflanzung willen
guotter nochbarschafft auff begehren der Frauwen Abtissin [Maria Salo¬
me Schmid ] die güettliche hinlegung der rechtlichen weitleüffikeit
undt Verdriesslikeit lieber vorziehen wellen , das darauff auff solch

endt hin tag undt mahlstatt angesezt worden in obbemelt Gottshaus Ten-
nicken : allwo dann von der Herren der Statt Zürich wegen erschinen
sindt die . . . H. Salomon Hirzel Bürgermeister , Johann Ludwig Schne [ e ] -

berger Seckeimeister des Raths auch gewesster Landtvogt in freyen Emb-
teren , undt Johann Heinrich Waser Statt Schreiber.

Da dann auff endtbemeldten tag alldorten erschinen der . . . Herr Hans

[Jakob ] Fasi [ =Fäsi ] Pfarrer [ =Prädikant ] zuo Elgouw [ =Elgg ] undt
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Lienhardt Huober [ =Euber ] fürgebracht was massen vor der Zeitt endt-
zwüschendt damahligen besizeren des grossen Elgauwer Zehendes * undt
dem kloster Tennicken der Zehenden ab etlichen äckeren were abgetou-
schet worden , mann aber in erfahrung kommen, wie das von ermelts
Gottshaus Zehendt leütten der Zehendt nüt desto weniger ab den einen
undt anderen were bezogen undt genommen worden in massen die drey iahr
lang so Herr grichtsherr [Peter ] Sulzer Zuo Elgeüw [ - dieser hatte die
Gerichtsherrschaft Elgg 1637 erworben - ] den Elgeüwer Zehnden gehabt,
demselben auch widerfahren ihme aber die widersazung in fründtlikeit
beschechen . Desswegen dann in nammen der gewessnen anderen besizeren
des grossen Elgeüwer Zehendes sein undterthennig begehren were den
selben die auch ihnen gebürende ersazung Zuo thuon . Darüber die . . .
Maria Salome Abbtissin Zuo bemeltem Tennicken in bystandt dess . ..
Herren Placidi [Brunschwilev ] Abbts des Gottshaus Vischingen , daglei¬
chen Herren Landtrichters [ im Thurgau ?] Benedict Harders undt in bywe-
sen etlicher Conventfrouwen geantwortet das der Zehenden sidert der
ervolgten ab undt ertauschung bewüsster äckeren von ihren Zehendtleüt-
ten beiderseits sie genommen worden , sie aus ihro vor erzeiter Ursa¬
chen gar nit vermuottlich . Umb das aber was aus unwüssenheit undt Un¬
achtsamkeit möchte beschehen , werde billich sein , wen undt wie vil
mahlen auch in was ungefährliche quantitet undt Zahlen Solches besche¬
ren sie sie urbietig ihm wider gebürende ersazung Zuo thuon . es werde
aber hin widerumb auch nit unbillich seyn , das dessen so ihren von den
Elgeüwischen Zehendtleüten ab ihren äckeren genommen worden , auch ein
gebührende rechnung gehalten werde etc . bey welchem anerbietten undt
begehren dann mann es einmahlen allso bewenden lassen als da hierüber
die Interessenten Sich wol werden Zuo verhalten wüssen.

Demnach so hatt ermelter Herr Fäsi [ der als Prädikant von Elgg einen
Teil der Zehnten daselbst beanspruchte ] sich beschwehrt , das mann ihme
die neügrüth in seiner pfarr verweigeren welle ; warüber mann aber auff
des Gottshaus Tennikhen seiten sich auff einen auskauffbrieff von Anno

14812 referiert , in welchem nachfolgende Orth [ als nach Tänikon zehnt¬
pflichtig ] begriffen , als nemblich Landtsperg [ =Landsberg ] , Gundtels-
hausen [ =Guntershausen bei Aadorf ] , Ettenhausen , Huggenberg , Jltishau-
sen , Buocheren [ =Buecheren ] , Hillispach undt Hüttstall , des gleichen
einen Confirmationbrieff von Anno 1513 ^ da zwar damahl gar Herr Prae-
lat [ =Abt ] von S . Gallen [Franz Gaisberg ] den vorigen widersprechen,
derselbige aber bestettiget undt obgleichwol ihme sein verner recht
für einmahl vohrbehalten worden , habe er doch dem selben weiters nit
nochgesezt , sonder es sie das kloster nun in 163 iahriger Possess undt
von so vil Zeit an undt von dises auskauffs wegen hette das Kloster
nit allein 6 . vierdtel Kernen (wie selbiger brieff weist ) sonder iähr-
lich  7 . vierdtell geliffert , neben nach 8 vierdtell für den auskauff
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des klosters von den Pfarrechten [ in Elgg - dabei müssen die Zehnt¬
rechte und nicht die Kollatur , die bei Zürich lag , gemeint sein - ] :
darüber aber auch repliciert das dise brieff hinderrucks des Landts-
herren [d . h . der im Thurgau reg . Orte ] (als die sigill beweisendt)
auffgericht worden . Jtem das ein alter Ellgeüischer Pfruondt Urbar be-
zeüge das die 7. vierdtel kernen geliffert werden von einem hoff ge¬
nannt Vleistershausen [richtig Meistershausen , heute Maischhausen ge¬
nannt ] , so deme noch dreyen höfen undter den obbemelten schon ernamb-
seten . Undt weil dann der brieff Anno 1481 allein von 6 . vierdtlen re¬
de , so müesse dise 6 . viertdtell ein andere bishero unbezalte Post
sein , so sie in Anno 1503 von einem E . Rath der Statt Zürich ein Ur-
theil ausgangen , krafft welcher die neügreüth der [Pfarr - JPfruondt El-
geüw Zuo erkennt werden.
Als mann nun hierüber Zuo güetliehen mit len geschritten , hatt mann
auff des Gottshaus seiten sich dahin (iedoch auff notification des H.
Praelaten von Wettingen [Abt Niklaus I . von Flüe , dem Visitator von
Tänikon ] ) fründtlich erklehrt einem iewiligen pfarrer Zuo Elgeüw die
neügreüth [ zehnten ] volgen Zuolassen auff solchem erdtrich so by men-
schengedechtnuss nie erbouwen worden , von den höfen in der graff-
schafft Kyburg gelegen als Buocheren , huggenberg , undt hüttstal , hie-
mit aber die Zuo Meistershausen gefallende dem Gottshaus Tennicken (ob
gleichwol selbiger hof in dem kouffbrieff nit begriffen ) auch gehören
solle . Welches die Herren Ehrengesandten der Statt Zürrich ihnen umbs
besten undt fründtschafft willen , damit es in übrigen by obgedachten
angezognen auskauffbrieffen auch verbleiben thüe , undt so lang auch
andere dergleichen brieff in ungleichen verstandt nit gezogen werden
Zuo gefallen ebenmessig angenommen. Hieneben aber sollen auch übrige
ausserhalb den obbenambten . . . höfen undt dörfferen gefallende neüw-
greüth einem Pfarrer Zuo Elgouw Zuo dienen undt gehören.
Undt als nach disem die H. Ehrengesandten der Statt Zürrich auch et-
lich andere ihrer G.H. undt Oberen fürfallende beschwerliche Sachen
angezogen , als namblich das von der F . Abtissin ihre grichts angehöri-
gen [ in Aadorf , Ettenhausen und Guntershausen ] abgestrafft werden sol¬
len , welche an denen im Turgouw gebottnen feirtagen in der graff-
schafft Kyburg arbeiten thüendt , Seitenmalen der Landtsfriden [von
1531 ] Seine gewüsse marchen hebe (innert welchen Kyburg nit begriffen)
undt billichen iedem ausserhalb der selben , vollkomene religions frey-
heit solle gelassen werden,”
"engo Wiüidt AlZfUe bekhendt doAA Ja JnneAthaJtb den Manchen deA LandtA&tudenA, Kein
vottkhomne ReligionA Âyheit Aye”
"hatt Zwar die F . Abtissin sich darin erklert , ihre intention weiter
nit gehe , als auff  solche ihrer religion leüt die muotwilliger undt
tratzlicher weis etwan an einem feirtag nur auff  einen tag lang sich
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üsserendt , undt nit auff , so sich in dem heüwet , erndt , herbst undt
Zuo anderen Zeiten an die arbeit umb ihrer narrung undt gelegenheit
willen anderstwohin begeben , Weil aber auch so weit undter des Landt-
fridens auslegung weniger einer F . Abtissin recht sich nit erstreckt,
allso haben die H. Abgesandten der Statt Zürrich die Frauw mit noth-
wendiger Insinuation ferner abgemant.
Jtem als von ihro der F . Abtissin wider aus hin gefordert worden ein
etlicher von neübrunnen [ =Neubrunn ] in der herrschafft greiffensee
hievor angelegte buoss umb das sie an einem feirtag gefahren etc . die¬
weil was sie gethon nit allein aus noth beschehen von einfallender bö¬
ser witerung wegen , sonder sie auch gefahren auff solchem boden , da
ein Statt Zürich nit gstendig der selbig in den marchen [ =Grenzen ] des
Turgeuws begriffen hiemit in bester formb darwider protestierende etc.
hatt Sie die F . Abtissin Zuo der restitution diser buoss sich er-

klehrt , sich ouch fürs künfftig aller bescheidenheit undt Verschonung
anerbotten.

Undt als auch angezogen worden ein beschechnes verbott , das die Kinder
Zuo Adorff die schuol Zuo Ellgeüw nit mehr besuochen sollen (wider ur¬
altes undt bis auff das 1640 ) iahr continuiertes herkommen hatt mann
sich auff des gottshaus seiten dahin erklert , das es auff die kinder
von Evangelischen Eiteren geboren nit gemeint , sonder die selben ihren
freyen beharlichen Zuogang Zuo der schuol Ellgeüw haben sollen.
Jtem als der Sigrist zuo Ellgeüw sich beschwert das er des leütter
undt graber lohns entpären solle von den ienigen personen so in seiner
Pfarr von der Evangelischen religion abgezogen worden da doch an etli¬
chen orthen wo der Statt Zürrich undterthanen der graffschafft Kyburg
in das Turgauw pfarrgnössig die selben ihre pfarrecht erstatten mües-
sen , wann gleich ihre verstorbne all dorten nit begraben werden etc.
haben die H. Ehrengesandten der Statt Zürrich solchen puncten für ein¬
mahl eingestellt , in hoffnung auff seiten des Gottshaus ein gebührende
gleichheit werde verschafft werden sonsten sie ihnen offne handt noch
Vorbehalten thüen.

Wegen des nit feirens der Evangelischen feirtagen auff des Klosters
oder der selben leütten seiten . Jtem das vermitlest der lehen , gricht-
stellen undt anderen dingen in dem Landtsfriden Zuo wider lauffender
religions Zwang gebraucht werde , hatt mann auff der Statt Zürrich Sei¬
ten vor disem sich beschwert , undt an ietzo auch widerumb andeütung
gethon . Umb das aber dergleichen klagen samb [ t ] liehen [ im Thurgau ] re¬
gierenden Orthen allbereit anhängig gemacht worden dissmahlen es dar-
bey bewenden lassen : in dem versechen iedoch es werde ein Gottshaus
Tennicken , So vil an ihme sonderbar gelegen verschaffen , das kein wei¬
tere klag des nacher ervolgen undt mann allso Zuo gegentheiliger guot-
ter nachbarschafft undt verstandtnuss Ursach haben thüe.



Undt wann nun der Hochwürdige Herr Nicolaus Abbt des Gottshaus wettin-
gen die hie ob angezogne vorbehaltne ratification auff ervolgte eröff-
nung aller Sachen verlauffs , gegeben so sindt hierumb Zuo künfftiger
nachricht undt Zeügnuss diser recessen zwen gleichlautendt undter ein¬
gangs gemelts Herren Bürgermeister Hirzeis desgleichen der F . Abbtis-
sin Zuo Tennicken undt selbigen Gottshaus insiglen auffgerichtet wor¬
den so beschehen ist den . . . ".

"copg eine -i pnaeXendieruten veJubuig& . . . Zwöichen Tennigkhon und den H. von
löfiich ”.

1) s . Helvetia Sacra 1113 , 947 insbes . Anm. 9 sowie Hauser/Elgg 584f
2 ) s . Krapf/Regesten Feldbach , Tänikon , Tobel 32 Nr . 133
3 ) s . ebenda 33 Nr . 154

Kopie , von der gleichen Hand wie AH 110/97A , mit Glosse und Dorsualno-
tiz von Stadt - und Amtsrat Beat II . Zurlauben von Zug , einem der
Schirmorte von Tänikon - AH 110 , 234 - 235
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